
Gemeinde Hart im Ziltertal
Kirchptatz 1

6265 Hart im ZiLlertaL

Telt +43 5288 62337
office@ harti mzi [lerta l.at
www. ha rtimzitlerta [.at

Hart im Zillertat

PROTOKOLL
Sitzung des Gemeinderates am Dienstag,27.0!.2026 um 20:00 Uhr
(Ende: 23:15 Uhr)
im Sitzungssaal der Gemeinde Hart im Ziltertal

Datum:
Zah[:
Zeich en

30.07.2026

ALlCS

Anwesende:
Daniet Schweinberger
Peter Heim
Werner Bösch
Hannes Eberharter
Markus Gschößer
Mario Haun
Franz-Josef Ho[[aus
Melanie Horak
Andreas Huber
Jakob Kreidl.
Hannes Haun

Johann Luxner

Außerdem anwesend:
Mag. Sandra Mitterer, Schrjftfüh rerin
5 Zuseher

Entschuldigt:
Nina Eberharter
Christian Kreidl
DanieI Daxenbichter

Zukunft Hart
Zukunft Hart
Unabhängige für Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Gemeinsam für unser Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Zukunft Hart
Gemeinsam für unser Hart

Gemeinsam für unser Hart
Zukunft Hart
Gemeinsam für unser Hart

Die Ejnladung sämtticher Gemeinderatsmitglieder ist ausgewiesen. Die Gemeindeverlretung zähtt 13 Mitglieder,
anwesend hiervon 12. Die Sitzung erscheintdaherals beschlussfähig. Damitsind dieformetlen Voraussetzungen gegeben

Die Tagesordnung wurdejedem Gemeinderat rechtzeitig zugesteltt und ebenso an der Gemeindetafel kundgemacht.
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Tagesordnung:

1,. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister

Beratung und Beschtussfassung über die Ertassung eines Bebauungsptanes und Erlassung eines Ergänzenden

Bebauungsptanes in Teilbereichen, im Bereich der Grundstücke .435 und 1.954/7 KG Hart im ZiLLerta[ (HMH Hart

GmbH, Peter Widner)

Beratung und Beschtussfassung über die Erlassung ejnes Bebauungsp[anes im Bereich des Grundstückes 476/2KG
Hart im ZIt[erta[ (K[aus Schweinberger)

Beratung und Besch[ussfassung der Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages

Beratung und Beschlussfassung über die Ertassung der Abfattgebührenverordnung

Beratung und Beschtussfassung über die Ertassung der Müllabfuhrverordnung

S u bventi o n sa nsuch en 2026 EKIZ Vo rdere rs Zi Ll"erta l"

2

9.

10.

77.

4

5

6

7

8 Beschlussfassung über die Anderungen der Satzungen des Wasserverbandes Instandhaltung Schutzbauten
ZiLl.ertal.

Beratung und Beschlussfassung über Holzbezug der Haus- und Stattdachsanierung Troppmair Peter

Beratu n g und Besch lussfassun g über den H olzverkauf des Gem ei n dewatdes

Beratung und Beschlussfassung über die Abschreibung des Trennstückes 1 im Ausmaß von 84m2 von Gst. Nr. 1871

KG Hart im ZitLertal. zu Gst. Nr. 1853/3 KG Hart im ZiLtertaL taut bei[iegender Planurkunde TRIGON0S ZT-GmbH vom

20.01..2026

1.2. Anträge, Anfragen und Al.[fättiges

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung
durch den Bürgermeister

Bgm. Daniel Schweinberger stettt den Antrag, den T0-Punkt 11: Beratung und Beschlussfassung über die Abschreibung

des Trennstückes 1 im Ausmaß von 84m2 von Gst. Nr. 1871 KG Hartim ZitLerta[ zu Gst. Nr. 1853/3 KG Hartim Zillerta[ laut
beitiegender Ptanurkunde TRIG0N0S ZT-GmbH vom 20.01.2026 auf die Tagesordnung zu setzen.

Der GR beschließt sodann einstimmig, den T0-Punkt 11 auf die Tagesordnung zu setzen.

2. Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines Bebauungsplanes
und Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsptanes in Teilbereichen, im
Bereich der Grundstücke .435 und 795417 KG Hart im Ziltertal (HMH Hart
GmbH, Peter Widner)

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartim Zil.l.ertal" hatin seiner Sitzung vom 30.09.2025 die Auftage des vom Architekten
DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 26.09.2025 nit der Ptanungsnummer BPL 6-2025, über die
Erlassung eines Bebauungsptanes und eines Ergänzenden Bebauungsp[anes jn Teitbereichen, im Bereich der Grundstücke

.435,7954/7 KG Hart durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme, einstimmig. beschtossen.

Die 4-wöchige Auflage erfolgte vom 01.10.2025 bis einschtießlich 30.10.2026. Die maßgebtichen Unterlagen [agen

während der Auftagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf.
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Gl"eichzeitig wurde gemäß g 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschtuss über die Ertassung des gegenständlichen

Bebauun gsptanes gefasst.
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerha[b der Auftage- und Stellungnahmefrist keine Stetlungnahme zum

Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Ste[[e abgegeben wird.
An 27.70.2025 [angte die Stettungnahme von Ing. Peter Widner vom 22.70.2025 in der Gemeinde ein. Am 76.0L.2025
langte eine wejtere Stellungnahme von Ing. Peter Widner vom 72.01,.2026 in der Gemeinde ein.

Bgm. Daniel Schweinberger ertäutert den bisherigen Verlauf und die rechttiche Vorgangsweise bei der Auftage und

Erlassung von Bebauungsp[änen wie oben angeführt. Er teil.tinsbesondere mit, dass nach Einlangen einer Stettungnahme
der ursprüngtich gefasste Beschluss hinfäl"Lig ist und desha[b neuer[ich darüber vom GR zu entscheiden ist.

Es hat nach Eintangen der Stellungnahme von Peter Widner auch eine Besprechung in der Gemeinde mit Ptaner und den

betreffenden Grundstückseigentümern stattgefunden. Es gibt zwischen den Eigentümern verschiedene Auffassungen.

Deshatb hat er auch heute beide Parteien zur GR-Sitzung eingeladen, um ihnen die Mögtichkeit zu geben, ihre

Standpun kte dem Gemeinderat darzutegen.

Sodann er[äuterte der Planer Peter SchmaheI das Projekt.

Bgm. Daniel Schweinberger weist im Zuge der Vorstetlung noch darauf hin, dass er persöntich grundsätzlich nichts
dagegen hat, wenn die schöne Seite des Grundstückes ausgenützt wird und die Balkone größer geplant werden und

deshatb njcht mehr als untergeordnete Bauteile eingestuft werden können. Dies wurde auch im Rahmen der

Ptanungsphase so mit dem P[aner besprochen. Aber die Entscheidung [iegt ganz ktar beim GR.

Sodann erläutert Ing. Peter Wjdner seinen Bedenken, nämlich, dass ihm 2 unabhängige Architekten davon abgeraten

haben, diesem Bebauungsplan zuzustimmen, einerseits wegen der erhöhten Brandschutzmaßnahmen für das künftige
Bauverfahren auf seinem Grundstück und andererseits auch, dass im Zuge eines Baubewiltigungsverfahrens die

Eigentümer der Wohnung im Erdgeschoß Probleme machen könnten, weiI ihnen vorgebaut wird und deshatb dann sein

Bauverfahren nicht reatisierbar sejn könnte. Abgesehen davon, sieht er durch den Bebauungsp[an eine Abwertung seines

Grundstückes.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Ziltertat beschtießt sodann neuerlich die Erlassung des Bebauungsplanes
und des Ergänzenden Bebauungsplanes in Teilbereichen, im Bereich der Grundstücke .435, t954/7 KG Hart mit 11

Ja Stimmen und 1 Gegenstimme (Markus Gschößer).

3. Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines Bebauungsplanes
im Bereich des Grundstü ckes 47 6/2 KG Hart im Zlllertal (Klaus

Schweinberger)

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zillertal beschließt einstimmig die Auftage des vom Architekten DI Thomas

ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 26.01.2026, mit der Ptanungsnummer BPLT-2026, über die Ertassung eines

Bebauungsptanes im Bereich des Grundstückes 476/2 KG Harl im Zil[erta[ (Ktaus Schweinberger) durch vier Wochen

hindurch zu r öffentlich en Ejnsichtna hme aufzulegen.

Die 4-wöchige Auflage erfotgt

vom 28.01.2026 bis einschtießlich 25.02.2026

Die maßgeblichen Unterlagen [iegen während der Auftagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im Gemeindeamt

zur Einsichtnahme auf.

Gl"eichzeitig wird gemäß 5 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen Bebauungsp[anes
gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerha[b der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stetlungnahme zum

Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.
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Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Hart im Zittertat ihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Zittertat eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schrifttiche Steltungnahme zu den aufgelegten
Anderungen des Entwurfs abzugeben.

4. Beratung und Beschlussfassung derVerordnung überdie Erhebung eines
Ersch li e ß u n gsbeitrages

Bgm. Daniel Schweinberger ertäutert die Neuerungen bei den Verordnungen bezügLich RIS-Kundmachung und tei[t mit,
dass sukzessjve sämtliche Verordnungen überarbeitetwerden und sodann im GR zu beschtießen sind. Aufder Homepage

der Gemeinde wird dann ein Link zu den RiS-Kundmachungen eingerichtet, sodass die jeweilige aktuelle Verordnung

tagesaktuell abgerufen werden kann.

Zur Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages erläutert Bgm. Daniel Schweinberger die
Zusammenstellung der verschiedenen Faktoren im Zusammenhang mit den Vorschreibungen nach dem TVAAG,
jnsbesondere, dass das Land den Ersch[ießungskostenfaktor für diejewei[ige Gemeinde festsetzt. Die Gemeinden haben

dann den Erschließungsbeitragssatz mittets Verordnung zu beschtießen. Mit diesem Betrag sind dann die

Ersch [ießun gskosten mittels Besch eides vorzusch reiben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zillertal beschtießt sodann einstimmig die vorliegende Verordnung über die

Erhebung eines Erschließungsbeitrages.

5. Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung der
Abfaltgebü hrenverordn ung

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartim Zil"l"ertaI beschtießt einstimmig die vorliegende Abfattgebührenverordnung

6. Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung der
Mültabfuhrverordnung

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartim ZiLl.erlal" besch[ießt einstimmig die vorliegende MüLLabfuhrverordnung.
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7 5 u bventi o n sa n s u c h en 2026 EKIZ Vord e res Zi tle rta I

Das EKIZ Vorderes ZiLtertaL hat mit vorgetegtem Schreiben vom 14.01.2026 um Subvention der Gemeinde angesucht,
insbesondere auch aufgrund des Raumumzuges.

Bgm Danie[ Schweinberger berichtet, dass er mit der 0bfrau des EK]Z Vorderes ZiLLertal., Theresa Spörr, tetefoniert hat.
Das EKIZVorderes ZiLLertatistin letzterZejtstark gewachsen und bjetetvietfäl.tige Kursein der Region an, die auch sehr
gutin der Bevölkerung angenommen werden. Bisher wurde einejährliche Subvention von € 300 gewährt.

Aufgrund des anstehenden Raumumzuges im Jahr 2026 schLägt er daher eine Sonderförderung in der Höhe von

€ 1.500,00 vor.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zillertal beschließt sodann einstimmig eine Sonderförderung für das Jahr

2026in der Höhe von € 1.500,00.

8. Beschlussfassung über die Anderungen der Satzungen des Wasserverbandes

Instand ha ltung Sch utzbauten Zi llertal

Bgm. Daniel Schweinberger berichtet, dass die vortiegenden Anpassungen der Verbandssatzung notwendig sind, weiI

nunmehr nach tatsäch[ichem Aufwand abgerechnet werden so[[ und nicht - wie bisher - nach Verbandsanteilen, darüber

hinaus wurden noch kleinerejuristische Präzisierungen gemacht und die Schaffung der Mög[ichkeit eingefügt, VA und RA

künftig in einer Sitzung beschtießen zu können.

Die Gemeinde Hart im ZiLLertal. betrift dies nur am Rande, weiI nur die Steinschtagnetze davon umfasst sind. Andere

Gemeinden trifft es mehr aufgrund aufi,vändiger Lawinenschutzbauten. Der Verein wurde hauptsächl"ich gegründet, um

Fördermittelin Anspruch nehmen zu können. Bistang war die Gemeinde Hartim ZiLLertaL mit keinen Kosten belastet.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zittertat beschließt sodann einstimmig die vorgelegten Anpassungen der

Verbandssatzung.

9. Beratung und Beschlussfassung über Holzbezug der Haus- und
Stalldachsanieru n g Peter Troppmair

Bgm. Daniel Schweinberger bittet Waldaufseher Michael Widner um Erörterung der Sachlage bezüglich Holzbezug der
Haus- und Stattdachsanierung von Peter Troppmair.

MichaeL Widner gibt einen Überbtick über die Abrechnung des Holzbezuges, insbesondere dass einige

landwirtschaftLichen Objekte für die Renovierung/Sanierung ihres Hauses und Sta[[es das Recht auf Hotzbezug haben.

Dies geht aus atten Aufzeichnungen/Büchern hervor. Das bedeutet aber nicht, dass sie das Ho[z geschenkt bekommen,

sondern dass sie das Hotz zu ejnem günstigeren Tarif erwerben können. Davon umfasst, sind aber nur

Renovierungen/Sanierungen von Haus und Statt, nicht umfasst sind Zubauten oder Neubauten.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zill,ertat beschließt sodann einstimmig den Holzbezug für den Dachneubau

,,Klausner" für die Sanierung des Hauses und Daches PeterTroppmair.
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10. Beratung und Beschlussfassung über den Holzverkauf des Gemeindewaldes

Der Waldaufseher MichaeI Widner präsentiert dem Gemeinderat die geptanten Teilbereiche für den Verkaufvon Hotz aus

dem Gemeindewatd für das Jahr 2026 und kl.ärtin diesem Zuge auch über die verschiedenen Watdftächen auf. Nach der
Ernte ist ejne Aufforstung und Pflege der betroffenen Ste[[en gep[ant.

Bgm. Daniel Schweinberger betont, dass es sich beim Verkaufdes gemeindeeigenen Holzes in der Gemeinde Hartim
ZittertaI um den größten Faktor des eigenen Ertrages handelt. Es sot[ nun grundsätztich über den Verkauf der
präsentierten Tei [f[ächen ab gesti m mt werden.

Es sind 3 Angebote zur Holztieferung eingetangt:
- Binderhotz
- Pfeifer Ho[z
- Troger Ho[z

Nach Beratung und Rücksprache mit dem anwesenden Waldaufseher Michael Widner beschließt der Gemeinderat
einstimmig die Vergabe des Lieferuertrages an den Bestbieter Binderhotz Fügen.

!1. Beratung und Beschtussfassung über die Abschreibung des Trennstückes 1

im Ausmaß von 84mz von Gst. Nr. 1871 KG Hart im Zillertal zu Gst. Nr.

7853/3 KG Hart im Zillertat laut beiliegender P[anurkunde TRIG0N0S ZT-

GmbH vom 20.07.2026

Bgm. DanieI Schweinberger ertäutert den Sachverhalt, insbesondere, dass es früher vor Grundzusammentegungen einen
Grenzpunkt gegeben hat, wetcherjetzt nicht mehr vorhanden ist. Da das Grundstück im Grenzkataster ist, gibt es aber
aktuell bezügtich Grenzen kein Rütte[n mehr.
Josef Falkner hat daher angesucht, ob er einen TeiI des Gst. Nr. 1871 abkaufen kann, dem Verlauf der Straße vor 0rt
entsprechend. Dabei handelt es sich um das Trennstück 1 im Ausmaß von 84m2. Der Grundpreis beträgt € 150 pro m2.

Josef Falkner könnte dann sein Bauverfahren weiter vorantreiben. Es wird dann wieder ein TeiI seines Grundes von der
Gemeinde zum gteichen Preis zurückgekauft und die Straße dem natürtichen Vertaufentsprechend angepasst.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zillertal beschließt sodann einstimmig, die Abschreibung des Trennstückes
1 im Ausmaß von 84m2 von Gst. Nr. 1871 KG Hart im Zitlertat zu Gst. Nr. 1853/3 KG Hart im Zittertal gemäß

beiliegender Teilungsurkunde der TRIGONOS ZT-GmbH vom 20.01.2026 inktusive der grundbücherlichen

Eigentumsübertragung gemäß Liegenschaftsteilungsgesetz.

72. Anträge, Anfragen und Allfältiges

Bgm. Daniel Schweinberger: Erich Kreidtist neuerlich an ihn herangetreten und hat angefragt, ob er Foretten im Wasser-

Bassin in Helfenstein halten kann. Es wird kurz darüber diskutiert, insbesondere, dass im Fa[[e eines Brandes Löschwasser

entnommen wird. Der Gemeinderat empfieh[t diesbezüglich vorerst das Gespräch mit den betroffenen Eigentümern zu

suchen.

Weiters wird mitgeteilt, dass die Gemeinde Hart im ZittertaI ih ren Bausachverständigen und Raumplaner gewechsett hat.
Bislang hatte DipL. Ing. Thomas Scheitnagl diese Funktion inne. Nunmehr wird ab sofort Dip[. Ing. Armin Autengruber
diese Funktion übernehmen.

Über Nachfrage von GR Andreas Huber, wie der Stand der Dinge bei der NMS Fügen ist, teitt Bgm. Daniel Schweinberger
mit, dass Ende März die Ausschütlung des GIF stattfinden so[tte, die Bauzeit befindet sich im Ptan.
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GR Hannes Haun teitt mit, dass der Fußweg beim Hoppeter Sta[[ sehr eisig ist und bittet djesen wieder herzurichten, Bgm.

Daniel Schweingerteilte daraufhin mit, dass er sich darum kümmern wird. Man musste in den letzten Tagen sparsam mit
dem Streusatz umgehen, da die allgemeine Liefersituation bzw. Verfügbarkeit des Streusatzes schwierig war.

GR Jakob KreidI erkundigt sich nach dem aktuetten Stand bezügLich Harter Gewerbeptatz (Ftächen südl.ich der Harter Au).
Bgm. DanietSchweinbergerteittdaraufhin mit, dasssich derAktnoch beim LVwGTirolbefindet. GRJakob KreidIerinnert
noch einmal an den Verkehrsspiegel bei der Wirts-Siedtung. Bgm. Daniel Schweinberger teilt daraufhin mit, dass der

Spieget im Frühjahr angebracht wird, es ist auch noch ein 2. Spieget bei der Ausfahrt des Harter Sportptatzes gep[ant.

GR Werner Bösch erkundigt sich bezüglich Lagerhalte (Taxacher, Sulueg): Bgm. Daniel Schweinberger teilt mit, dass

mittlerwei[e eine Anderung der bewilligten P[äne eingereicht wurde. Auf weitere Anfrage bezügtich des Masterplans

,,Oberster Wirt" teiLt Bgm. Daniel Schweinberger mit, dass es nächste Woche eine Endbesprechung zum Masterplan gibt,
aktue[[ werden n och die Wo h n n utzftäch endichten bearbeitet.

GR Markus Gschößer erinnert an die Erneuerung der Spielgeräte beim Spiel.pl,atz. Dies wird in den nächsten Tagen

angegangen.

Auf Nachfrage von GR Franz Hotlaus bezügLich ,,Stoahaus" teitt Bgm. Daniel Schweinberger mit, dass aktuetl noch

Mögtichkeiten für Förderungen gesucht werden, es gibt aber nächste Woche diesbezüg[ich einen Terminmit mög[ichen
Förderstetten. Geplant ist aber, den oberen Stock so schnet[ wie mögl"ich in die Vermietung zu bekommen. Es fotgt dann

die Entscheidung des GR in einer der nächsten Sitzungen wer einziehen darf. Aktuel.l. gibt es beim Grundstück keinen

Parkplatz, auch diesbezügtich werden aktue[[ Lösungen gesucht.

GR Mario Haun erkundigt sich bezüglich des Betriebes des neuen Hochbehätters 0beMfat. Bgm. Daniel Schweinberger
tei[t mit, dass altes altes reibungslos funktioniert. Es werden noch Arbeiten mit der Firma Hawte bezüg[ich
Wasserstandsm essun gen durch gefü h rt.
Auf Nachfrage von GR Mario Haun bezügl"ich Verfügbarkeit von Trinkwasser, teitt Bgm DanieI Schweinberger mit, dass der
a[[gemein geringe Niederschlag in den vergangenen Monaten bej den Quellschüttungsmessungen deuttich sichtbarist.
Dennoch sieht der Bürgermeister noch einiges PotentiaI an ungenutzten bzw. besser nutzbaren Trinkwasserreserven am

Hartberg.

Da es keine weitere Wortmetdung mehr gab, schtoss der Bürgermeister Danie[ Schweinberger mit dem Dank fürs Kommen

die Gemeinderatssitzung um 23:15 Uhr.

Hartim ZitLertat, am 30.01.2026

Der Bürqermeister
'1;o'^-"f '-i;r.

fHl 1
q,*:*""

Dieses Dokument wurde von Daniel Schweinberger
elektronisch gefertigt und amtssigniert.
Prüfung unter: www.hartimzillertal.at/amtssignatur

Der Bürgerm eister-Ste[vertreter

Die Schriftführerin

f#\ Dieses Dokument wurde von Mag. sandra Mitterer
t 

[öJ 
F elektronisch gefertigt und amtssigniert.

(öl- Prüfungunter:www.hartimzillertal.at/amtssignatur

Der Gemeinderat

.1

Seite 7 von 7


